Unvollständige Unterrichtung des Betriebsrats zu einer geplanten Umgruppierung: Aufforderung zur vollständigen Unterrichtung

An die
Ort, Datum

Personalabteilung der Firma ...

– im Hause –

Absender:
Betriebsrat der Firma …
– im Hause –

Stellungnahme zu Ihrer beabsichtigten Umgruppierung von Frau A. in die Lohngruppe ... des geltenden Tarifvertrags

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Schreiben vom ... beantragen Sie, Frau A., die als Sachbearbeiterin in der Vertriebsabteilung unseres Betriebs beschäftigt ist, ab ... in die Lohngruppe ... des Tarifvertrags umzugruppieren.

Über Ihren Antrag können wir schon allein deshalb nicht entscheiden, weil Sie in Ihrem oben genannten Schreiben überhaupt nicht detailliert ausführen, inwieweit sich konkret Art bzw. Umfang der Tätigkeit von Frau A. in der Zukunft so verändern sollen, dass eine Umgruppierung – über die nächsthöhere Lohngruppe hinaus – in die Lohngruppe ... des Tarifvertrags gerechtfertigt ist.

Mit Ihrem kurzen Hinweis in Ihrem Schreiben vom ..., der Umfang der Tätigkeit von Frau A. werde sich ab ... deutlich vergrößern, da Frau A. einige Aufgaben übernehmen wird, die bis zuletzt von der in der gleichen Abteilung teilzeitbeschäftigten Frau B., die sich ab ... im Erziehungsurlaub befindet, ausgeführt wurden, erfüllen Sie keineswegs Ihre Unterrichtungspflicht nach § 99 Abs. 1 BetrVG.

Der Arbeitgeber hat nach allgemeiner Rechtsauffassung vielmehr dem Betriebsrat bei einer beabsichtigten Umgruppierung insbesondere die Veränderungen in den Tätigkeitsmerkmalen des betroffenen Arbeitsplatzes, die die geplante Umgruppierung rechtfertigen sollen, konkret darzulegen und in dem Zusammenhang auch Unterlagen vorzulegen, aus denen diese Veränderungen ersichtlich sind.

Wir haben Sie daher aufzufordern, uns binnen zehn Tagen ab Briefdatum
· eine ausführliche und vollständige schriftliche Stellenbeschreibung der Tätigkeitsmerkmale des bisherigen Arbeitsplatzes von Frau A. und

· eine ausführliche und vollständige schriftliche Stellenbeschreibung der Tätigkeitsmerkmale des vorgesehenen künftig veränderten Arbeitsplatzes von Frau A. zukommen zu lassen.

Ferner bitten wir, etwaige Unterlagen und Nachweise, die diese Stellenbeschreibungen betreffen, zu übersenden, unter anderem

· den derzeit geltenden Arbeitsvertrag von Frau A.,

· den derzeit geltenden Arbeitsvertrag von Frau B.,

· unter Umständen den Entwurf einer ergänzenden arbeitsvertraglichen Vereinbarung zwischen Ihnen und Frau A. hinsichtlich der künftig erweiterten Tätigkeitsbereiche von Frau A.

Wir weisen darauf hin, dass aufgrund der bisherigen Unvollständigkeit der Unterrichtung des Betriebsrats die Äußerungsfrist des § 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG noch nicht in Gang gesetzt wurde. Erst wenn Sie uns umfassend über die beabsichtigte Umgruppierung informiert haben, beginnt die siebentägige Frist zu laufen.

Rein vorsorglich verweigern wir dennoch bereits jetzt unsere Zustimmung zu der von Ihnen geplanten Umgruppierung gemäß § 99 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 BetrVG:
Selbst wenn Frau A. künftig einen Großteil der Arbeiten der teilzeitbeschäftigten Frau B. übernehmen würde, wäre für die von Frau A. dann zu verrichtenden Tätigkeiten lediglich eine Umgruppierung in die nächsthöhere tarifliche Lohngruppe ... gerechtfertigt. Insoweit betrachten wir die von Ihnen beabsichtigte Umgruppierung von vornherein als Verstoß gegen den geltenden Tarifvertrag.

Hinzu kommt, dass Arbeitnehmer in der Vertriebsabteilung, die eine Tätigkeit ausführen, die vergleichbar ist mit einer künftigen Tätigkeit von Frau A., wenn Frau A. größtenteils die von Frau B. zu verrichtenden Arbeiten übernimmt, auch lediglich nach der Lohngruppe ... bezahlt werden. Daher würde es auch gegen die Lohngerechtigkeit verstoßen, wenn Frau A. in eine höhere Lohngruppe umgruppiert werden würde. Für die vergleichbaren Arbeitnehmer in dieser Abteilung wäre ein solcher Schritt also nicht nachvollziehbar; vielmehr würde der Verdacht aufkommen, dass die Lohnzahlung in unserem Betrieb willkürlich erfolgt, was nicht in Ihrem Interesse sein kann.

Wir bitten Sie daher bereits im Vorfeld – vor unserer eigentlichen Stellungnahme –, die von uns angeführten Argumente zu überdenken und im Sinne einer durchschaubaren innerbetrieblichen Lohnpolitik Frau A. in die Lohngruppe ... umzugruppieren.

Mit freundlichen Grüßen

_____________________

Betriebsratsvorsitzende(r)
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